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Nachdem die Gewerbesteuereinnahmen in den letz-
ten Jahren gewachsen waren, ist das Aufkommen 

dieser wichtigen Gemeindesteuer vor allem aufgrund 
der konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2001 gegen-
über dem Vorjahr um mehr als 11% zurückgegangen1. 
Die sich bisher abzeichnende Entwicklung deutet auf 
weiterhin sinkende Gewerbesteuereinnahmen hin. 
Es zeigt sich somit eine enge Verfl echtung zwischen 
dem Gewerbesteueraufkommen und der Entwicklung 
der Konjunktur. Diese starke Korrelation führt zu stark 
schwankenden kommunalen Steuereinnahmen, eine 
unter stabilitätspolitischen Gesichtspunkten proble-
matische Konstellation. Denn nach § 16 StWG sind 
auch die Kommunen wie die anderen staatlichen Ebe-
nen grundsätzlich dem Stabilitätsziel verpfl ichtet. 

Allerdings schränken die Gemeindeordnungen der 
Bundesländer diese Verpfl ichtung ein2. So wird von 
den kommunalen Gebietskörperschaften in erster Linie 
eine stetige Haushaltswirtschaft gefordert, die Erfor-
dernisse eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
spielen hingegen nur eine nachgeordnete Rolle3. Die 
Gemeinden haben vor allem einen Versorgungsauftrag 
in Form der Bereitstellung staatlicher Vorleistungen für 
private Haushalte und Unternehmen zu erfüllen. Die-
ses Leistungsangebot, wie z.B. Schulen und Straßen, 
ist stetig und somit möglichst unabhängig von der 
jeweiligen konjunkturellen Entwicklung bereitzustellen 
und eignet sich folglich wenig als konjunkturpolitische 
Manövriermasse. 

Zudem wird vor dem Hintergrund des Umfangs 
kommunaler Investitionen ein stetiges Ausgabenver-
halten der Gemeinden als notwendig erachtet; die Ge-
meinden tätigen etwa 64% der gesamten öffentlichen 
Sachinvestitionen4. Die Verstetigung der kommunalen 
Einnahmen und - aufgrund der Einnahmenorientie-
rung - auch der Ausgaben soll eine Mindestnachfrage 
durch die öffentlichen Gebietskörperschaften sichern, 
so dass ein Mindestauslastungsgrad der Wirtschaft 

gehalten und eine Stabilisierung auf diesem Niveau 
erreicht wird. Treten hingegen konjunkturelle Einnah-
menschwankungen auf, so verschärfen die Gemein-
den die konjunkturelle Lage, wenn sie ihr Ausgaben-
gebahren an die Einnahmenentwicklung anpassen 
und somit eine Parallelpolitik betreiben5.

Konjunkturabhängigkeit der kommunalen 
Haushalte

Als Problem erweist sich nun, dass die Einnah-
men der Gemeinden aufgrund des hohen Anteils 
der Gewerbeertragsteuer sehr viel empfi ndlicher auf 
konjunkturelle Schwankungen reagieren, als die Ein-
nahmen auf höherer staatlicher Ebene. Hinzu kommt 
noch, dass der Kreditaufnahmemöglichkeit der kom-
munalen Ebene im Vergleich zu Bund und Ländern 
engere Grenzen gesetzt sind. Kredite dürfen nur bis zu 
einer Höhe aufgenommen werden, die die dauerhafte 
fi nanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen nicht ge-
fährdet6. Dies führt dazu, dass die Gemeinden gerade 
in der Rezession bei sinkenden Steuereinnahmen die 
Kreditaufnahme zurückführen müssen. Umgekehrt 
gilt, dass die Kommunen im Boom bei stark steigen-
den Steuereinnahmen vermehrt Kredite aufnehmen 
können. Ziel von Reformmaßnahmen sollte deshalb ei-
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1 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.): Entwicklung der Kom-
munalfi nanzen und Gemeindefi nanzreform, in: Monatsbericht des 
BMF, Mai 2002, S. 64.

2 So heißt es z.B. in der Hessischen Gemeindeordnung: „Die Gemein-
de hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die 
stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfor-
dernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu 
tragen“( § 92 Abs. 1 HGO).

3 Zum Beispiel Hessen vgl. G. S c h n e i d e r, U. D re ß l e r, J. L ü l l : 
Kommentar zu § 92 HGO, in: G. S c h n e i d e r, U. D re ß l e r, J. L ü l l  
(Hrsg.): Hessische Gemeindeordnung, Kommentar (Loseblattsamm-
lung), Mainz, Stand 2001, S. 5.

4 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung: Wachstum, Beschäftigung, Währungsunion 
- Orientierungen für die Zukunft, Jahresgutachten 1998/99, Stuttgart 
1998, S. 372 f.

5 Vgl. E. Z w i l l i n g : Untersuchungen zu einem rationalen Steuersys-
tem der Gemeinden, Meisenheim am Glan 1971, S. 72 f.; Wissen-
schaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen: Gutachten 
zur Reform der Gemeindesteuern, Schriftenreihe des Bundesministe-
rium der Finanzen, Heft 31, Bonn 1982, S. 43.
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ne zumindest nicht prozyklische Ausgabenpolitik sein, 
die somit der „Intention staatlicher Konjunkturpolitik 
nicht ausgeprägt zuwiderlaufen“7 würde. 

Dabei gibt es eine starke positive Korrelation zwi-
schen Einnahmen und Ausgaben (siehe Abbildung 
1). So stiegen die Einnahmen 1985 (1991) um 5,17% 
(8,11%) und die Ausgaben um 5,27% (8,95%) ge-
genüber dem Vorjahreswert, im Jahr 1997 sanken die 
Einnahmen um 2,12% und die Ausgaben um 2,61% 
im Vergleich zum Vorjahr. Eine ähnliche Entwicklung ist 
auch bei Betrachtung der Investitionen und der Inves-
titionszuweisungen festzustellen8. Die Konjunkturrea-
gibilität der kommunalen Einnahmen und Ausgaben 
muss mit dem Ziel verringert werden, die Maßnahmen 
der staatlichen Konjunkturpolitik zu unterstützen und 
nicht zu konterkarieren9. Dies wird erreicht, wenn die 
Einnahmen unabhängig vom Konjunkturverlauf relativ 
gleichmäßig anfallen.

Die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern so-
wie die Grundsteuer erfüllen das Kriterium der gerin-
gen Konjunkturabhängigkeit, doch liegt ihr Anteil an 
den gesamten Steuereinnahmen nur bei ca. 17%. Vor 
allem die Gewerbeertragsteuer erweist sich als sehr 
konjunkturreagibel. So schwankten beispielsweise 
die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Rüsselsheim 
innerhalb eines Zehnjahreszeitraums zwischen 6 und 
100 Mill. DM10. Auch die Zuweisungen, vor allem aus 
dem kommunalen Finanzausgleich, deren Volumen et-
wa bei 35% der Einnahmen aus kommunalen Steuern 

liegt, führen momentan nicht zu einer Verstetigung der 
Einnahmen. Diese Sichtweise wird auch vom Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung vertreten, der darauf hinweist, dass 
die Zuweisungen „wie die Erfahrung lehrt, eher prozy-
klische Schwankungen zeigen“11. 

Die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen 
schwanken, wie Abbildung 2 zeigt, im Zeitablauf meist 
im Gleichklang und zumindest seit Anfang der 90er 
Jahre noch stärker als das Bruttoinlandsprodukt (BIP). 
So sank die Veränderungsrate zum Vorjahr beim BIP 
von 6,25% (1993) auf 3,75% (1994) und 3,42% (1995) 
und bei den Steuereinnahmen von 4,67% (1993) auf 
-1,07% (1994) und –3,01% (1995). Bei den Einnahmen 
aus dem kommunalen Finanzausgleich betrugen die 
entsprechenden Veränderungsraten 8,37% (1993), 
0,2% (1994) und 0,89% (1995). Der Rückgang des 
BIP-Wachstums schlägt somit bei den Einnahmen 
sehr viel stärker durch. Ein vergleichbares Bild ergibt 
sich für die Jahre 1997 bis 1999. Dort liegt die Verän-
derungsrate zum Vorjahr beim BIP bei 2,28%, 3,39% 
und 2,5%. Bei den Steuereinnahmen sind es hingegen 
1,35%, 8,05% sowie 4,27%, und für den kommunalen 
Finanzausgleich ergeben sich –6,92%, 2,05% und 
7,09%. Somit geht von den betrachteten wichtigen 
Einnahmen kein Impuls zur Verstetigung der Gesamt-
einnahmen und folglich der Ausgaben der kommuna-
len Ebene aus. 

Abbildung 1
Einnahmen und Ausgaben im Zeitablauf

Q u e l l e : Eigene Berechnungen nach Daten des Statistischen Bun-
desamtes.

Abbildung 2
BIP sowie Einnahmen aus Steuern und 

Kommunalem Finanzausgleich

Q u e l l e : Eigene Berechnungen nach Daten des Statistischen Bun-
desamtes. 

(Veränderungen zum Vorjahr in %)
(Veränderungen zum Vorjahr in %)

6 Vgl. beispielsweise § 22 Abs. 1 Verordnung über die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushalts-
verordnung - GemHVO) vom 13.7.1973, Hess. GVBl. I, S. 275 und 
ÄndVO vom 8.7.1996, Hess. GVBl. I, S. 334.

7 G. S c h w a r t i n g : Grundsätze für die Kreditaufnahme der Gemein-
den, in: G. P ü t t n e r  (Hrsg.): Handbuch der kommunalen Wissen-
schaft und Praxis, Bd. 6, 2. Aufl ., Berlin u.a.O. 1985, S. 634.

8 Für Gesamtdeutschland vgl. Deutsche Bundesbank: Monatsbericht, 
April 1999, S. 35 f.

9 Vgl. P. J. Te t t i n g e r : Konjunkturpolitik und Gemeinden, Finanzpla-
nung, in: G. P ü t t n e r  (Hrsg.), a.a.O., S. 445.

10 Vgl. K. L i t t m a n n : Ergebnisse und Empfehlungen des Gutachtens 
des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finan-
zen zur Reform der Gemeindesteuern - Sollte die Gewerbesteuer 
durch eine Wertschöpfungsteuer ersetzt werden?, in: Der Gemeinde-
haushalt, 84. Jg., 1983, S. 179 f.

11 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung: Unter Anpassungszwang, Jahresgutachten 1980/81, 
Stuttgart 1980, S. 162, Tz. 361; ähnlich ders.: Im Standortwettbewerb, 
Jahresgutachten 1995/96, Stuttgart 1995, S. 212, Tz. 342.
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Weniger konjunkturreagible Steuern

Ein Ansatz zur Verstetigung der kommunalen Ein-
nahmen bestünde darin, den Anteil der weniger kon-
junkturabhängigen Steuern an den gesamten kommu-
nalen Steuereinnahmen zu erhöhen. Betrachtet man 
die derzeit wichtigsten vier kommunalen Steuern, auf 
die zusammen etwa 99% des Steueraufkommens ent-
fallen, so zeigt sich, dass gerade die beiden aufkom-
mensstärkeren Steuern, und zwar die Gewerbesteuer 
und der kommunale Anteil an der Einkommensteuer, 
relativ stark schwanken. Die Einnahmen aus der 
Grundsteuer und dem kommunalen Anteil an der 
Umsatzsteuer fl ießen hingegen sehr viel stetiger (vgl. 
Abbildung 3).

Gegen eine starke Erhöhung des kommunalen 
Anteils an der Umsatzsteuer im Rahmen einer anste-
henden Gemeindefi nanzreform sprechen allerdings 
gewichtige Gründe12. So würde die derzeit bestehen-
de Hebesatzautonomie der Gemeinden stark einge-
schränkt. Dadurch bestünde kaum noch die Mög-
lichkeit, die Einnahmen der unternehmensbezogenen 
Steuer zu erhöhen, um kommunale Leistungen (etwa 
Infrastruktur) für die Unternehmen zu erstellen. Zudem 
ist durch Art. 28 Abs. 2 GG eine mit Hebesatzrecht 
versehene wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle ver-
fassungsrechtlich vorgeschrieben.

Positiv wäre eine Erhöhung des Anteils der Grund-
steuer an den kommunalen Einnahmen zu beurteilen, 
denn sie weist eine geringe Konjunkturreagibilität auf. 
Der breite Kreis der Steuerpfl ichtigen und das vorhan-
dene Hebesatzrecht ermöglichen es, die Steuerlast an 
die Ausgaben anzupassen. Dadurch können die Steu-
erpfl ichtigen zwischen zusätzlichen öffentlichen Leis-
tungen und der damit verbundenen Steuerbelastung 

auf der einen und einem höheren verfügbaren Einkom-
men für private Konsumzwecke auf der anderen Seite 
wählen. Dies spricht für die Anhebung des Anteils der 
Grundsteuer an den gesamten Gemeindesteuerein-
nahmen13. Im internationalen Vergleich zeigt sich auch, 
dass in Deutschland die Finanzierung auf kommunaler 
Ebene über vermögensbezogene Steuern mit 15% 
sehr gering ist und nur noch von Österreich unterbo-
ten wird. Der Durchschnitt der OECD-Staaten liegt 
hingegen bei 35,1% (siehe Abbildung 4).

Das Problem der Bewertung von Immobilienver-
mögen könnte sehr einfach gelöst werden, indem 
etwa auf schon ermittelte aktuelle Bodenrichtwerte 
zurückgegriffen würde14. Als Zielvorgabe könnte ein 
Anteil der Grundsteuereinnahmen von 30% an den 
gesamten gemeindlichen Steuereinnahmen angesetzt 
werden. Als Folge eines gestiegenen Aufkommens 
aus der Grundsteuer könnte der Anteil der gewinn-
abhängigen Steuern gesenkt und somit die Konjunk-
turreagibilität der Steuereinnahmen der Gemeinden 
gesenkt werden, ohne dass es zu einer Einschränkung 
bei der Einnahmenautonomie kommt. 

Eine weitere Möglichkeit der Stabilisierung der 
kommunalen Steuereinnahmen bestünde darin, statt 
der Gewerbesteuer eine kommunale Wertschöpfung-

Abbildung 3
Konjunkturreagibilität ausgewählter 

kommunaler Steuern1

Abbildung 4
Kommunale vermögensbezogene Steuern1

(Anteil in %)

1 Auf die Darstellung der Umsatzsteuer wurde verzichtet, da die 
Gemeinden an dieser erst seit dem 1.1.1998 beteiligt sind. Da der 
Umsatz aber im Konjunkturverlauf weniger stark schwankt, kann von 
relativ stetigen Einnahmen ausgegangen werden.

Q u e l l e : Eigene Berechnungen nach Daten des Statistischen Bun-
desamtes.

1 Anteil der kommunalen vermögensbezogenen Steuern an den kom-
munalen Steuereinnahmen in ausgewählten OECD�Staaten.

Q u e l l e : OECD: Revenue Statistics 1965-2000, Paris 2001, S. 204, 
206.

(Veränderungen zum Vorjahr in %)

12 Vgl. M. B ro e r : Ersatzvorschläge für die Gewerbesteuer – Dar-
stellung und Vergleich einiger häufi g genannter Ansätze, in: WIRT-
SCHAFTSDIENST, 81. Jg. (2001), H. 12, S. 718-721.

13 So auch H. Z i m m e r m a n n : Gewerbesteuerreform – in welche 
Richtung?, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 82. Jg. (2002), H. 8, S. 465. 
Möglicherweise auftretende negative Verteilungswirkungen müssten 
über staatliche Maßnahmen ausgeglichen werden.

14 Zu den derzeit diskutierten unterschiedlichen Ansätzen vgl. W.-
D. D ro s d z o l : Steuerliche Immobilienbewertung in Deutschland 
– Reformversuche ohne Erfolg?, in: Deutsche Steuer-Zeitung, 89. Jg., 
2001, S. 689-696.
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steuer wie in Italien zu erheben15. Das Aufkommen 
dieser Steuer schwankt sehr viel geringer als das der 
Gewerbesteuer. Dies liegt einmal darin begründet, 
dass der Kreis der Steuerpfl ichtigen ausgeweitet 
würde. So würden einmal die freien Berufe grund-
sätzlich steuerpfl ichtig werden, durch den Abbau von 
Freibeträgen würden zudem auch die vorher durch 
Freibeträge begünstigten Gewerbebetriebe zur Finan-
zierung der kommunalen Leistungen herangezogen 
werden. Weiterhin würde die Bemessungsgrundlage 
dieser Steuer durch die Hinzurechnung der Löhne, der 
Miet-, Pacht- und Zinseinnahmen stark verbreitert und 
weniger konjunkturanfällig werden, denn die Entgelte 
etwa für die Überlassung von Fremdkapital, Anlagen 
und Lizenzen werden kaum an kurzfristige konjunktu-
relle Entwicklungen angepasst. Damit würde sich das 
Aufkommen verstetigen. In der aktuellen politischen 
Diskussion spielt die Wertschöpfungsteuer allerdings 
wegen der Einbeziehung der Lohnsumme und der da-
mit verbundenen Belastung des Faktors Arbeit kaum 
noch eine Rolle16. Deshalb soll hier noch ein anderer 
Ansatz zur Stabilisierung der kommunalen Einnahmen 
herangezogen werden.

Fondslösung zur Einnahmenstabilisierung 

Naheliegend wäre es, auch die Finanzzuweisungen 
an die Gemeinden zur Stabilisierung der Einnahmen 
zu verwenden. So könnten diese antizyklisch verge-
ben werden, um einen Ausgleich für die prozyklische 
Entwicklung bei den Steuereinnahmen zu erreichen17. 
Zumindest sollten die Zuweisungen stetig fl ießen. 
Dadurch induziert der kommunale Finanzausgleich 
selbst kein zyklisches Ausgabeverhalten und verrin-
gert gleichzeitig die Schwankungen der Gesamtein-
nahmen18.

Die Verstetigung der Zuweisungen könnte dadurch 
erreicht werden, dass zwischen einer im Trend prog-
nostizierten und der tatsächlich ausgeschütteten Aus-
gleichsmasse unterschieden wird. Gleiches könnte 
für den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer 
gelten, um somit die Aufkommensschwankungen zu 
dämpfen. In Boomphasen wird ein Teil der den Kom-
munen zustehenden Mittel aus dem kommunalen 
Einkommensteueranteil und dem kommunalen Fi-
nanzausgleich in einen Fonds eingezahlt, so dass sich 
die Summe der zur Verfügung stehenden Einnahmen 
mindert. In der Rezession bei Verringerung der kom-
munalen Einnahmen werden diese durch Zuführungen 
aus dem Fonds aufgestockt19. Aufgrund der konjunk-
turellen Schwankungen der den Fonds speisenden 
Einnahmen, dürfte es längerfristig nie zu negativen 
Einnahmen kommen20. 

Die Bildung eines separaten Fonds soll sichern, 
dass weder Land noch Bund die einbehaltenen Mittel 
selbst verwenden, und den Kommunen verdeutlichen, 
dass die Bereitstellung der Mittel nur zeitlich verscho-
ben wird21. Der Fonds könnte etwa durch die Deutsche 
Bundesbank verwaltet werden, die die Überschüsse 
in festverzinsliche Wertpapiere angelegen könnte, so 
dass die zukünftigen Ausschüttungen noch um die 
Zinserträge gesteigert werden könnten22. Dass sich 
die Anlagestrategie an der Wirtschaftlichkeit und 
Sicherheit orientiert, ist durch die politische Unab-
hängigkeit der Bundesbank gesichert. Weiterhin wird 
dadurch verhindert, dass der Bund und die Länder 
Einfl uss auf die Anlagestrategie nehmen, etwa mit 
dem Ziel, eigene Wertpapiere zu möglichst niedrigen 

Wirkungen eines Fonds zur Glättung der 
kommunalen Einnahmen1 

(in Mill. Euro)

1 Einnahmen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil und den 
Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Q u e l l e : Eigene Berechnungen nach Daten des Bundesministeriums 
der Finanzen und des Statistischen Bundesamtes.

Jahr Ist-Einnahmen Prognose-
Einnahmen

Differenz 
(Fonds)

Fonds 
(kumuliert)

1990 28 323,0 28 686,0 -363,0 -363,0
1991 32 041,4 29 685,4 2 356,0 1 993,0
1992 34 456,7 30 684,8 3 771,9 5 764,9
1993 35 960,3 31 684,2 4 276,1 10 041,0
1994 35 957,2 32 683,6 3 273,6 13 314,6
1995 35 750,2 33 683,0 2 067,2 15 381,8
1996 33 443,3 34 682,4 -1 239,1 14 142,7
1997 32 935,6 35 681,8 -2 746,2 11 396,5
1998 34 617,0 36 681,1 -2 064,2 9 332,4
1999 36 379,7 37 680,5 -1 300,8 8 031,5
2000 38 511,3 38 679,9 -168,6 7 862,9

Summe 378 375,5 370 512,6 7 862,9

15 Vgl. dazu den Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim Bun-
desfi nanzministerium. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministe-
rium der Finanzen: Gutachten zur Reform der Gemeindesteuern in der 
Bundesrepublik Deutschland, Schriftenreihe des Bundesministeriums 
der Finanzen, Heft 31, Bonn 1982.

16 Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, der sich über fast zwei Jahrzehnte für die 
Einführung der Wertschöpfungsteuer ausgesprochen hat, lehnt diese 
seit seinem vorletzten Gutachten als Ersatz für die abzuschaffende 
Gewerbesteuer ab. Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung: Für Stetigkeit – Gegen Aktionismus, 
Jahresgutachten 2001/02, Stuttgart 2001, S. 341-343.

17 Vgl. H. K o c k : Vorschläge zur Verstetigung der Gemeindefi nanzen, 
in: Konjunkturpolitik, 21. Jg., 1975, S. 334.

18 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung: Unter Anpassungszwang, a.a.O.,  S. 162, Tz. 361.

19 Vgl. P.B. S p a h n : Dezentralisierte Haushaltspolitik und makroöko-
nomische Steuerung, in: H. P. G a l l e r, G. Wa g n e r  (Hrsg.): Empi-
rische Forschung und wirtschaftspolitische Beratung. Festschrift für 
Hans-Jürgen Krupp zum 65. Geburtstag, Frankfurt, New York 1998, 
S. 335.

20 Sollten bei einer sehr lange anhaltenden Rezession wider Erwarten 
doch einmal die Fondsmittel ausgeschöpft sein, würde der Fonds sei-
ne Auszahlungen einstellen. Ein eigenes Kreditaufnahmerecht sollte 
ihm nicht zugestanden werden.
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Zinsen zu emittieren, was dann auf Kosten der Kom-
munen ginge.

Die Vorgehensweise bei dieser Methode soll nun 
für die alten Bundesländer in der Tabelle demonstriert 
werden. Betrachtungszeitraum sind die Jahre von 
1980 bis 2000. Aus den ersten zehn Jahren dieses 
Zeitraums wird mit Hilfe einer linearen Regression 
eine Funktion ermittelt, welche die Trendentwicklung 
der Einnahmen wiedergibt und mit der die Finanz-
zuweisungen in den folgenden elf Jahren prognos-
tiziert werden sollen23. Die Differenz zwischen den 
prognostizierten und den tatsächlichen Einnahmen 
wird über den Fonds ausgeglichen. Die den Gemein-
den zufl ießenden Einnahmen aus dem kommunalen 
Einkommensteueranteil und aus dem kommunalen 
Finanzausgleich werden in den Jahren aufgestockt, 
in denen die tatsächlichen Finanzmittel geringer als 
die prognostizierten sind bzw. in den Jahren gesenkt, 
in denen die tatsächlichen über den prognostizierten 
Mitteln liegen. 

Im Anfangsjahr der Simulation (1990) sind die Aus-
zahlungen durch den Fonds größer, als die vorhande-
nen Mittel wären. Das Defi zit beträgt 363 Mill. €24. Am 
Ende der betrachteten elf Jahre sind tatsächlich 378,4 
Mrd. € an die Kommunen ausgezahlt worden, bei Re-
alisierung des Fonds wären es 370,5 Mrd. € gewesen, 
der Differenzbetrag von 7,9 Mrd. € befi ndet sich noch 
im Fonds. Insgesamt werden durch den Fonds Mittel 
in Höhe von 23,6 Mrd. € im betrachteten Zeitraum 
umverteilt, wodurch eine Verstetigung der Einnahmen 
erreicht wird. 

Der Verstetigungseffekt der Einnahmen aus dem 
kommunalen Einkommensteueranteil und dem kom-
munalen Finanzausgleich durch die Bildung des 
Fonds ist in Abbildung 5 dargestellt25. 

Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wurde das Problem des 
meist prozyklischen Ausgabeverhaltens der Gemein-
den dargelegt. Dabei wurde zunächst einmal das 
Grundproblem, nämlich der Zusammenhang zwischen 
den stark schwankenden (Steuer-)Einnahmen und den 
sich daran anpassenden Ausgaben aufgezeigt. Im 
Anschluss wurden zwei Möglichkeiten skizziert, mit 
deren Hilfe zumindest eine Stabilisierung der kom-
munalen Einnahmen und somit auch der Ausgaben 
erfolgen kann.

Zum einen müsste der Anteil der weniger kon-
junkturreagiblen Steuern erhöht werden. Hier bietet 
sich vor allem die Grundsteuer an. Ihr Aufkommen 
ist relativ unabhängig vom Konjunkturverlauf, so dass 
die Einnahmen den Gemeinden stetiger als bisher 
zufl ießen. Gleichzeitig hat diese Steuer den Vorteil, 
dass durch den breiten Kreis der belasteten Bürger 
ein Interesse am Ausgabengebaren der Gemeinden 
geweckt wird. Dies ist notwendig, damit zwischen 
den öffentlich bereitgestellten Leistungen und den 
dafür notwendigen Steuern einerseits und einem hö-
heren verfügbaren Einkommen zum Konsum privater 
Güter andererseits gewählt werden kann. Der zweite 
Ansatz besteht darin, dass zwischen der Auszahlung 
der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich und 
dem kommunalen Einkommensteueranteil ein Fonds 
geschaltet wird. Dadurch werden die zum Teil starken 
Schwankungen dieser Einnahmen gemindert und eine 
Verstetigung der Einnahmen und somit auch der Aus-
gaben erreicht. Beide Ansätze sollten im Rahmen der 
anstehenden Gemeindefi nanzreform beachtet werden. 
Denn es geht bei dieser Reform nicht ausschließlich 
um das Problem der Gewerbesteuer, sondern auch 
um die hohe Konjunkturreagibilität der kommunalen 
Einnahmen.

Abbildung 5
Verstetigung der kommunalen Einnahmen1 

durch Fondsbildung

1 Einnahmen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil und dem 
kommunalen Finanzausgleich.

Q u e l l e : Eigene Berechnungen nach Daten des Bundesministeriums 
der Finanzen und des Statistischen Bundesamtes.

(Veränderungen zum Vorjahr in %)

21 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung: Unter Anpassungszwang, a.a.O.,  S. 163, Tz. 363.

22 Bei den folgenden Berechnungen wurde aus Vereinfachungsgrün-
den aber keine Verzinsung unterstellt.

23 Die Regressionsanalyse ergibt gerundet für die Konstante den Wert 
17 692,6. Für den X-Koeffi zienten ergeben sich 999,881, um diesen 
Betrag erhöht sich trendmäßig das Steueraufkommen in jedem Jahr. 
Um Veränderungen im Trend zu erfassen, müsste die Prognosefunkti-
on im Zeitablauf jeweils neu berechnet werden. 

24 Da sich somit der Fonds zu Beginn nicht selbst fi nanziert, müssten 
die Länder und der Bund die notwendigen Mittel zur Verfügung stel-
len, da diese auch ein Interesse an einem stetigen Ausgabeverhalten 
haben.

25 Um grundsätzliche Veränderungen in der Einnahmenentwicklung 
zu berücksichtigen, müsste die Berechnung der Prognosefunktion 
im Zeitablauf angepasst werden. Zur besseren Darstellung der sta-
bilisierenden Wirkung des Fonds wurde im vorgestellten Ansatz auf 
der Basis eines Zehnjahreszeitraums eine Trendfunktion ermittelt, um 
damit die Entwicklung der elf folgenden Jahre prognostizieren zu kön-
nen. Für den Fall der Implementierung dieses Ansatzes wäre zu über-
denken, ob der zu prognostizierende Zeitraum nicht kürzer gehalten 
werden sollte. Sinnvoll erscheint etwa ein Zeitraum von fünf Jahren.
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